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LAUSANNE/SCHAFFHAUSEN. Es war der 
Schaffhauser Prozess des Jahres 2024: 
Vor dem Schaffhauser Obergericht fand 
im Juni ein öffentliches Verfahren um 
die Rechtmässigkeit von Simon Sto-
ckers Wahl in den Ständerat statt, zuvor 
hatte sich im Dezember 2023 bereits 
der Regierungsrat hinter die Wahl ge-
stellt. Sprich: Stocker wurde von zwei 
Instanzen im Amt bestätigt. Doch nun 
ist alles anders: Das Bundesgericht in 
Lausanne widerspricht in seinem Urteil 
von Montag den Vorinstanzen – und 
hebt die Wahl von SP-Politiker Simon 
Stocker auf. Und das per sofort. Damit 
gibt das Bundesgericht dem bisher an-
onymen bleiben wollenden Beschwer-
deführer Peter Diethelm, Vulkanologe 
aus Löhningen, und seinem Anwalt Pe-
ter Rütimann recht. Im Rahmen der 
früheren Verfahren wurde den Medien 
auferlegt, auf die Namensnennung zu 
verzichten, doch das Bundesgericht 
pflegt bei Stimmrechtsbeschwerden 
eine andere Praxis – und hat den Na-
men im frei zugänglichen Urteil öffent-
lich gemacht. 

Ihren Ursprung hatte die Beschwer-
de gegen die Wahl von Simon Stocker 
vom 19. November 2023 im Vorwurf, 
dass sich Stockers Lebensmittelpunkt 
zum Zeitpunkt der Wahl nicht in Schaff-
hausen befunden habe, wo er sich an-
gemeldet hatte und eine Zweizimmer-
wohnung bewohnte, sondern in der 
Stadt Zürich, wo Stocker eine weitere 
Wohnung gemietet hatte und diese  
mit Ehefrau und dem gemeinsamen 
Sohn teilte.   

Wie kann es sein, dass die Lausan-
ner Richter nun plötzlich zu einer ganz 
anderslautenden Einsicht kommen?

Im 20-seitigen Urteil wird die Er-
klärung haarklein geliefert: Im Zent-
rum stand seit je her in dieser Causa 
immer wieder der politische Wohnsitz 
einer Person, also jener Ort, an dem 
sie ihre politischen Rechte (Abstim-
men, Wählen) ausübt. Gemäss Bun-
desgericht sind für einen solchen poli-
tischen Wohnsitz zwei Erfordernisse 
zu erfüllen: Erstens, muss die Person 
über einen zivilrechtlichen Wohnsitz 
in einer Gemeinde verfügen, zweitens 
im Stimmregister der Gemeinde ein-
getragen sein. Bei Stocker war Letzte-
res unbestrittenermassen der Fall: Er 

hatte sich am 2. Januar 2022 in der 
Stadt Schaffhausen angemeldet und 
eine Wohnung bezogen. Nur die Frage 
des zivilrechtlichen Wohnsitzes – also, 
ob Stocker zum Zeitpunkt der Wahl  
im Kanton Schaffhausen «wohnte» – 
musste das Bundesgericht genauer 
klären. Für den zivilrechtlichen Wohn-
sitz sind wiederum zwei Erfordernisse 
notwendig: Einerseits muss die Ab-
sicht einer Person bestehen,  sich an 
einem Ort dauernd aufzuhalten, zudem 
muss sich ihr Lebensmittelpunkt dort be-
finden. Wichtig: Die Absicht genügt 
nicht, die Person muss sich für das Be-
stehen eines zivilrechtlichen Wohn-
sitzes auch tatsächlich an diesem Ort 
aufhalten. 

«Keine Wählbarkeit»
Und da sind die Richter zu einer klaren 
Einschätzung gelangt: Der Lebensmit-
telpunkt ist normalerweise dort abzu-
siedeln, wo eine Person wohnt, schläft, 
ihre familiären Beziehungen pflegt und 
die Freizeit verbringt, bei Verheirateten 
üblicherweise der Wohnort der Fami-
lie. Stocker wohnte und arbeitete pri-
mär mehrheitlich in Zürich, die Miete 
einer Zweizimmerwohnung und die 
Eintragung in Stimmregister hätten 
aber keine Verlegung des Lebensmit-
telpunktes zur Folge gehabt; vielmehr 
habe diese Absicht bestanden, am 
Wahltag war sie aber noch nicht umge-
setzt. Im Urteil heisst es dazu an der 
entscheidenden Stelle: «Der Beschwer-
degegner (Simon Stocker, Anm. d. Red.) 
hat im massgeblichen Zeitpunkt seinen 
Lebensmittelpunkt und damit auch sei-
nen politischen Wohnsitz nicht von 
 Zürich nach Schaffhausen verlegt.» Die 
Auswirkungen dieser Einschätzung 
durch das Bundesgericht sind massiv 
und führen automatisch dazu: «Da Si-
mon Stocker am Wahltag keinen poli-
tischen Wohnsitz im Kanton Schaffhau-
sen hatte, erfüllte er die entsprechende 
strikte kantonalrechtliche Vorausset-
zung zur Wählbarkeit als Ständerat 
nicht.» Deshalb wird die Wahl per 
 sofort aufgehoben, will heissen mit 
Datum des Urteils: Seit dem 24. März 
ist Stocker nicht mehr Teil des Stöckli. 

Das Schaffhauser Obergericht hat-
te die Herkunft und die Verwurzelung 
Stockers in Schaffhausen bestätigt und 
hatte argumentiert, dass der SP-Mann 
daher seinen Lebensmittelpunkt wie-

der in Schaffhausen hatte und einen 
eigenen politischen Wohnsitz ebenso. 
Das Bundesgericht weist dies zurück: 
Das Obergericht verkenne die enge 
Verbindung zwischen dem zivilrecht-
lichen und dem politischen Wohnsitz, 
wenn sie für die beiden Wohnsitzbegrif-
fe von einem unterschiedlichen Begriff 
des Lebensmittelpunktes ausgeht. His-
torisch betrachtet seien die gesetz-
lichen Wahlvoraussetzungen bewusst 
so ausgelegt worden, die Idee sei schon 
damals klar nach dem Territorialprin-
zip festgelegt gewesen: Eine Person soll 
dort ihre Rechte ausüben, in der sie 
 gesamthaft betrachtet ihren Lebens-
mittelpunkt hat. 

Peter Rütimann hat den noch im-
mer anonym bleiben wollenden Be-
schwerdeführer aus einer Schaffhauser 
Landgemeinde in den Prozessen ver-
treten und beraten, sein Urteil fällt 
 natürlich sehr positiv aus. Er streicht 
 hervor, dass das Bundesgericht die 
Rechtsauffassung des Schaffhauser 
Obergerichts widerlegt habe, welches 
eine Teilbarkeit von politischem und zi-
vilrechtlichem Wohnsitz angenommen 
hatte. Dieser Entscheid, wonach die 
politischen Rechte zwingend am zivil-
rechtlichen Wohnsitz ausgeübt werden 
müssen, habe «über den konkreten Fall 
grosse Bedeutung», weil damit «Ge-
fälligkeitsanmeldungen» bei der jewei-
ligen Einwohnerkontrolle zur Wahr-
nehmung politischer Ämter in der 
 Gemeinde ein Riegel geschoben werde. 
Gleichzeitig sei es laut Rütimann «in-
akzeptabel», dass es nach dem Regie-
rungsrat und dem Obergericht des Bun-
desgerichts bedurfte, um die Rechts-
lage zu klären. 

Marti: «Bedauerlicher Entscheid»
Rechtsanwalt Arnold Marti, der Simon 
Stocker im Verfahren vertreten hatte, 
bezeichnet in einer ersten Stellungnah-
me das Urteil als «für meinen Mandan-
ten und seine Familie», aber auch die 
Schaffhauser Wählerinnen und Wähler 
als «bedauerlich». Indem das Bundes-
gericht keine zwei gesonderten Wohn-
sitze zulasse, gehe es von einem «völlig 
veralteten Familienbild» aus. Mit dem 
Entscheid werde zudem das Vertrauen 
in politische Wahlen erschüttert, weil 
die Menschen sich nicht mehr darauf 
verlassen könnten, dass der behördlich 
geprüfte Eintrag im Stimmregister auch 

verlässlich sei. Noch mehr lasse das 
Urteil aus Lausanne zu, dass im Wahl-
kampf aufgetauchte Mängel auch im 
Nachhinein gerügt werden können. Da-
mit nimmt er Bezug auf die früher von 
der Stocker-Seite eingebrachten Vor-
würfe, die Beschwerde sei bereits vor-
her fertiggestellt worden und hätte frü-
her eingereicht werden müssen. Das 
Bundesgericht schätzt das anders ein, 
am Wahltag selbst hätte die Wähl-
barkeit erfüllt sein müssen, aber nicht 
vorher, daher haben die Beschwerde-
gegner mit ihrer nachträglichen Ein-
sprache nicht unrecht gehandelt. Als 
«immerhin positiv» taxiert Marti, dass 
nun Neuwahlen angesetzt werden, die 
«hoffentlich bald stattfinden».  

Entscheide behalten Gültigkeit
Mit der Aufhebung der Wahl einher ge-
hen weitere Fragen, etwa jene, ob da-
mit alle Entscheide Stockers im Stän-
derat für ungültig erklärt werden. Weil 
bisher aber der Beschwerde keine auf-
schiebende Wirkung zukam, können 
die Stocker-Entscheide nachträglich 
nicht angefochten werden. 

Neuwahlen erforderlich
Noch wichtiger aber ist, was mit dem 
Antrag des Beschwerdeführers pas-
siert: Die Gegner Stockers hatten ver-
langt, dass Thomas Minder, der im 
Wahlgang vom 19. November am zweit-
meisten Stimmen erhalten hatte, für 
gewählt erklärt werden sollte. Auch die-
sem Antrag erteilen die Richter eine 
Abfuhr. Zwar regle das kantonale Recht 
den nun eingetretenen Fall nicht; weil 
es sich bei den Ständeratswahlen nach 
Schaffhauser Recht um eine Mehrheits- 
und damit eine Persönlichkeitswahl 
handle, greift das Gericht auf den 
Grundsatz zurück, wonach bei Mehr-
heitswahlen bei ausscheidenden Mit-

gliedern üblicherweise eine Nachwahl 
durchgeführt wird. Will heissen: Min-
der rückt nicht automatisch nach, es 
kommt zu einer Neuwahl, der Schaff-
hauser Regierungsrat ist für die Details 
verantwortlich. Und: Stocker muss dem 
Beschwerdeführer 2000 Franken für 
die Kosten des Verfahrens vor Bundes-
gericht bezahlen. 

Ende Juni wird gewählt
Die neue Wahl findet am 29. Juni 2025 
statt, wie die Staatskanzlei am Mitt-
woch mitteilt. Ein allfälliger zweiter 
Wahlgang würde am 24. August 2025 
durchgeführt. Dies ermögliche es, dass 
das neu gewählte Mitglied des Stände-
rates in der Herbstsession teilnehme.

«Da Simon Stocker  
am Wahltag keinen  
politischen Wohnsitz  
im Kanton Schaffhausen 
hatte, erfüllte er die  
entsprechende strikte 
kantonalrechtliche  
Voraussetzung  
zur Wählbarkeit als  
Ständerat nicht.»

Aus dem Urteil des Bundesgerichts

Simon Stocker  
ist nicht mehr 
Ständerat
Das Bundesgericht hat per sofort die Wahl von SP-Mann Simon Stocker annulliert. 
Jetzt rückt aber nicht der parteilose Thomas Minder nach, sondern es wird im 
Sommer zu Neuwahlen kommen.  

Simon Stocker ist seit  
Montag nicht mehr Ständerat 
des Kantons Schaffhausen.  
Bild: Roberta Fele

FDP, GLP und Push in Lauerstellung – Minder auf Tauchgang
Fabian Babic

SCHAFFHAUSEN. Simon Stockers Amts-
zeit ist zu Ende – vorerst. Das Bundesge-
richt hat seine Wahl aufgehoben. Der 
Grund: Am Wahltag hatte Stocker seinen 
Wohnsitz nicht in Schaffhausen. Der 
Kanton muss nun Neuwahlen organisie-
ren. Diese finden am 29. Juni statt. Sto-
cker selbst hat schon angekündigt, er 
werfe seinen Hut erneut in den Ring. 
«Ich werde wieder antreten», sagte Sto-
cker gestern an einer Medienkonferenz 
in der Bachturnhalle. 

Obwohl die Sozialdemokraten ver-
sucht waren, Zuversicht auszustrahlen, 
erlebten sie einen rabenschwarzen Tag. 
Romina Loliva, Co-Präsidentin der 
Schaffhauser SP, sagt zu den SN: «Es ist 
sehr bedauerlich, was für ein Familien-
bild das Bundesgericht voraussetzt, um 
ein politisches Amt auszuüben.» Man 
akzeptiere das Urteil, dennoch stimme 
sie es «sehr traurig». Allerdings, und 
das sei gut, herrsche nun Klarheit. «Wir 
haben jetzt Gewissheit. Simon Stocker, 
seine Familie und auch die Partei haben 
eine sehr belastende Zeit durchge-
macht.» Nun mache sich die SP parat 
für den Wahlkampf. Dass das Bundes-
gericht Stocker des Amtes enthebt, habe 
man nicht vorausgesehen. «Wir waren 
überrascht. Wir haben im Voraus keine 
Vorbereitungen für den Wahlkampf ge-
troffen.» Dennoch sei man guter Dinge. 
«Wir sind gut aufgestellt», sagt Loliva. 
«Wir gehen mit einem guten Gefühl  
in den Wahlkampf. Schon jetzt hat uns 
extrem viel Zuspruch und Unterstüt-
zung erreicht. Die ersten Spenden sind 

auch schon eingetroffen.» Nun stellt 
sich die Frage: Wer will den SP-Mann 
herausfordern? Ganz offensichtlich 
rückt nun Stockers alter Rivale Thomas 
Minder ins Rampenlicht. Der partei lose 
Ex-Ständerat unterlag im zweiten 
Wahlgang im November 2023. Gut 
2000 Stimmen weniger als Stocker 
machte Minder und wurde somit ab-
gewählt. Bislang ist Minder aber auf 
Tauchgang. Auf mehrere Kontaktver-
suche der SN reagierte er gestern nicht. 
Auch Claudio Kuster, Minders persön-
licher Mitarbeiter und Wahlkampflei-
ter, war für die SN nicht zu erreichen. 
Bei der Neuhauser Trybol AG, wo Min-
der Chef ist, liess eine Angestellte aus-
richten: «Herr Minder ist heute nicht 
im Haus.» Ob Minder nun ein Come-
back wagt, bleibt fraglich. Seit seiner 
Abwahl hat er sich zumindest weitest-
gehend aus der Öffentlichkeit zurück-
gezogen.

«Jetzt ist das Spielfeld offen»
Anders sieht es bei den Freisinnigen  
aus. «Schaffhausen verdient eine echte 
Wahl», sagt der Schaffhauser FDP-Ge-
schäftsführer Peter Fischli gegenüber 
den SN. Deshalb setzt die FDP eine Fin-
dungskommission ein, um eine Kandi-
datin oder einen Kandidaten aufzustel-
len. Die Nominationsversammlung fin-
det am 10. April statt. 

Aus dem Rennen nimmt sich Nina 
Schärrer. Die FDP-Frau trat bei den letz-
ten Ständeratswahlen an und machte 
6152 Stimmen im ersten Wahlgang. «Ich 
habe mir im Vorfeld eine erneute Kandi-
datur gründlich überlegt», sagt die Neu-

hauserin. «Zurzeit kommt es für mich 
aber nicht infrage.» Seit Anfang dieses 
Jahres politisiert sie im Kantonsrat und 
im Neuhauser Einwohnerrat. «Ich möch-
te meinen Fokus auf diese beiden Auf-
gaben richten.» Den Bundesgerichts-
entscheid habe Schärrer mit Interesse 
abgewartet. «Ich habe es aber nicht ge-
wagt, eine Prognose zu stellen.» Das Re-
sultat habe sie mit wenig Überraschung 
zur Kenntnis genommen. «Ich bin froh, 
dass der Entscheid nun da ist.» Zu den 
kommenden Wahlen sagt sie: «Jetzt ist 
das Spielfeld offen.» 

«Es ist ein altmodisches Urteil»
Die FDP könnte allerdings nicht die ein-
zige Partei sein, die ihr Interesse anmel-
det. Eine Kandidatur der GLP, viert-
stärkste Kraft im Kanton, werde zur 
 Debatte stehen, sagt Christoph Hak, 
Präsident der Schaffhauser Grünlibera-
len. «Wir prüfen das sicherlich.» Den-
noch müsse man zuerst über die Bü-
cher. Man habe sich nicht auf einen sol-
chen Entscheid des Gerichts vorbereitet 
gehabt. Als kleinere Partei wird sich die 
GLP, die vergangenes Jahr erstmals bei 
den Regierungsratswahlen angetreten 
ist, gründlich Gedanken darüber ma-
chen müssen, ob sie eine Kandidatur 
wagt. Hak: «Für einen Ständerat braucht 
es eine gesetzte Persönlichkeit, die sehr 
bekannt im Kanton ist. Da muss man 
sich gut überlegen, ob man sich auf die-
ses Abenteuer einlassen will.» Aus-
schliessen möchte er Stand jetzt aller-
dings nichts. Das Urteil selbst möchte 
Hak «als Freund der Gewaltentren-
nung» nicht kommentieren. «Man muss 

es akzeptieren, auch wenn ich persön-
lich es nicht ganz verstehe.» 

Deutlicher zum Resultat aus Lau-
sanne äussert sich der Jurist und partei-
lose Grossstadtrat Urs Tanner. Er habe 
sogar mit einem solchen Entscheid ge-
rechnet, sagt er zu den SN. «Es ist ein 
altmodisches Urteil und entspricht der 
heutigen Lebensrealität nicht mehr.» 
Aus juristischer Sicht könne er es aber 
nachvollziehen. Tanner selbst unterlag 
dereinst in der SP-internen Ausmar-
chung gegen Stocker. Nachdem die So-
zialdemokraten Stocker zum Stände-
ratskandidaten erklärt hatten, verliess 
Tanner die Partei und startete einen 
Ständeratswahlkampf im Alleingang. 
Diesen brach er allerdings vor dem ers-
ten Wahlgang ab. Ob er es nun nochmals 
versuchen möchte, lässt er offen. Das 
von ihm mitbegründete Bündnis Push, 
mit dem er sich seinen Sitz im Grossen 
Stadtrat sichern konnte, werde «seriös 
abklären», ob man jemanden in den 
Wahlkampf schicken möchte. «Unser 
Ziel ist es, eine grosse Auswahl anzubie-
ten.» Dennoch rechne er Stocker gute 
Chancen aus, erneut gewählt zu werden, 
«wenn er das Geld für den Wahlkampf 
in die Hand nimmt». Auf die Frage, ob 
er glaubt, dass sich die SP das Debakel 
hätte ersparen können, wenn sie ihn 
statt Stocker nominiert hätte, sagt Tan-
ner: «Das stimmt!» Und schiebt so-
gleich nach: «Aber Urs Tanner wäre 
nicht gewählt worden. Simon Stocker ist 
nie als besonders meinungsstarke Figur 
in Erscheinung getreten. Mit seinen net-
ten und wenig angreifbaren Positionen 
hat die SP aufs richtige Pferd gesetzt.»

Wer das richtige Pferd im kommenden 
Rennen um das Amt in Bundesbern ist, 
wird sich noch zeigen. Bis die Wahl aber 
abgeschlossen ist, bleibt ein Schaffhau-
ser Sitz im Ständerat verwaist. Der Kan-
ton wird für eine Weile alleine von Han-
nes Germann (SVP) vertreten sein. Die-
ser sagt zum Entscheid: «Ich bedaure 
sehr, dass es nun eine Lücke gibt. Der 
Kanton Schaffhausen sollte mit zwei 
Stimmen im Ständerat vertreten sein.» 
Es habe ihn überrascht, dass der Ent-
scheid «so schnell gekommen ist». Ger-
mann habe damit gerechnet, dass sich 
das Bundesgericht mehr Zeit lässt. Ma-
teriell könne er den Entscheid nicht be-
urteilen. «Ich habe den Eindruck, dass 
das Bundesgericht nach den Kriterien 
des Lebensmittelpunkts entschieden 
hat, wie es das schon immer getan hat. 
Daher dünkt mich der Entscheid nach-
vollziehbar.» Persönlich hätte er nicht 
mit der Aufhebung von Stockers Wahl 
gerechnet, zumal Regierung und Ober-
gericht anders entschieden haben.

Nach rund anderthalb Jahren im Amt 
stellt Germann Stocker ein solides Zeug-
nis aus. «Er hat sich gut eingearbeitet im 
Ständerat. Wir pflegen einen regen Aus-
tausch und unser Verhältnis ist ent-
spannt und kollegial», sagt Germann, 
ohne zu verschweigen, dass offensicht-
lich politische Differenzen zwischen ihm 
und Stocker bestehen. Daher sagt er 
auch im Hinblick auf die Neuwahlen: 
«Es ist natürlich kein Geheimnis, dass 
ich eine bürgerliche Doppelbesetzung 
der Schaffhauser Sitze begrüssen würde. 
Letztlich entscheidet aber das Volk und 
das akzeptiere ich voll und ganz.»

Das ist der Beschwerdeführer
Bisher war die Identität des Beschwer-
deführers, also derjenigen Person, wel-
che die Stimmrechtsbeschwerde gegen 
die Wahl von Simon Stocker eingereicht 
hatte, nicht öffentlich. Weil das Bun-
desgericht hier eine andere Praxis ver-
tritt, wurde der Name jetzt öffentlich: 
Der Schaffhauser Stimmberechtigte, 
der den ganzen Prozess ins Rollen ge-
bracht hat, heisst Peter Diethelm und 

ist als Vulkanologe schon in verschie-
denen Medien in Erscheinung getreten. 
Er hatte ursprünglich zusammen mit 
einem älteren Mann aus Schaffhausen 
die Beschwerde via den Winterthurer 
Rechtsanwalt Peter Rütimann einge-
reicht. Der Senior zog sich in der Folge 
zurück, Diethelm hielt an seiner Be-
schwerde fest. Als Auslöser gab er einen 
Artikel in der «Weltwoche» an. (rob)

Persönliche Kopie vom 31.03.2025 / Ruedi Rüttimann


